
©
 2

00
4/

20
05

 1
/2

 K
op

ie
rv

or
la

ge
 d

es
 S

ai
le

r 
Ve

rla
ge

s:
 O

lli
 +

 M
ol

li,
 B

en
ni

, B
IM

BO
, T

ie
rfr

eu
nd

, S
ta

fe
tte

Artikel 1
Im Sinne dieses Übereinkommens ist ein Kind jeder
Mensch, der das achtzehnte Lebensjahr noch nicht
vollendet hat, soweit die Volljährigkeit nach dem auf
das Kind anzuwendenden Recht nicht früher eintritt. 

Artikel 2
Die Vertragsstaaten achten die in diesem Überein-
kommen festgelegten Rechte und gewährleisten sie
jedem ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Kind ohne
jede Diskriminierung unabhängig von der Rasse, 
der Hautfarbe, dem Geschlecht, der Sprache, der
Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung,
der nationalen, ethnischen oder sozialen Herkunft, des
Vermögens, einer Behinderung, der Geburt oder des
sonstigen Status des Kindes, seiner Eltern oder seines
Vormunds. [...]

Artikel 3 
Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel
ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der
sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden
oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das
Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu
berücksichtigen ist. [...]

Artikel 4 
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetz-
gebungs-, Verwaltungs- und sonstigen Maßnahmen zur
Verwirklichung der in diesem Übereinkommen aner-
kannten Rechte. [...]

Artikel 5 
Die Vertragsstaaten achten die Aufgaben, Rechte und
Pflichten der Eltern oder [...] der Mitglieder der weiteren
Familie oder der Gemeinschaft, des Vormunds oder
anderer für das Kind gesetzlich verantwortlicher
Personen, das Kind bei der Ausübung der in diesem
Übereinkommen anerkannten Rechte in einer seiner
Entwicklung entsprechenden Weise angemessen zu
leiten und zu führen. 

Artikel 6  
Die Vertragsstaaten erkennen an, dass jedes Kind ein
angeborenes Recht auf Leben hat.
Die Vertragsstaaten gewährleisten in größtmöglichem
Umfang das Überleben und die Entwicklung des
Kindes.

Artikel 7  
Das Kind ist unverzüglich nach seiner Geburt in 
ein Register einzutragen und hat das Recht auf 
einen Namen von Geburt an, das Recht, eine Staats-

angehörigkeit zu erwerben, und soweit möglich das
Recht, seine Eltern zu kennen und von ihnen betreut zu
werden. [...]

Artikel 8 
Die Vertragsstaaten verpflichten sich, das Recht des
Kindes zu achten, seine Identität, einschließlich seiner
Staatsangehörigkeit, seines Namens und seiner gesetz-
lich anerkannten Familienbeziehungen, ohne rechts-
widrige Eingriffe, zu behalten. [...]

Artikel 9
Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass ein Kind nicht
gegen den Willen seiner Eltern von diesen getrennt
wird, es sei denn, [...] dass diese Trennung zum Wohl
des Kindes notwendig ist. Eine solche Entscheidung
kann im Einzelfall notwendig werden, wie etwa wenn
das Kind durch die Eltern misshandelt oder vernach-
lässigt wird [...]
Die Vertragsstaaten achten das Recht des Kindes, das
von einem oder beiden Elternteilen getrennt ist, regel-
mäßige persönliche Beziehungen und unmittelbare
Kontakte zu beiden Elternteilen zu pflegen, soweit dies
nicht dem Wohl des Kindes widerspricht. [...]

Artikel 10
[...] werden von einem Kind oder seinen Eltern zwecks
Familienzusammenführung gestellte Anträge auf Einreise
in einen Vertragsstaat oder Ausreise aus einem
Vertragsstaat von den Vertragsstaaten wohlwollend,
human und beschleunigt bearbeitet. [...]

Artikel 11
Die Vertragsstaaten treffen Maßnahmen, um das rechts-
widrige Verbringen von Kindern ins Ausland und ihre
rechtswidrige Nichtrückgabe zu bekämpfen. [...]

Artikel 12 
Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist,
sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu,
diese Meinung in allen das Kind berührenden
Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen
die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend
seinem Alter und seiner Reife. [...]

Artikel 13  
Das Kind hat das Recht auf freie Meinungsäußerung;
dieses Recht schließt die Freiheit ein, ungeachtet der
Staatsgrenzen Informationen und Gedankengut jeder
Art in Wort, Schrift oder Druck, durch Kunstwerke oder
andere vom Kind gewählte Mittel sich zu beschaffen, zu
empfangen und weiterzugeben. [...]

Übereinkommen über die Rechte des Kindes 
vom 20. November 1989 (in Auszügen)

Olli Molli Ökorix BIMBO Staffi Bärti Benni und Teddy
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Artikel 14 
Die Vertragsstaaten achten das Recht des Kindes auf
Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. [...]

Artikel 15  
Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes an,
sich frei mit anderen zusammenzuschließen und sich
friedlich zu versammeln. [...]

Artikel 16 
Kein Kind darf willkürlichen oder rechtswidrigen
Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine
Wohnung oder seinen Schriftverkehr oder rechts-
widrigen Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines
Rufes ausgesetzt werden. [...]

Artikel 17 
Die Vertragsstaaten [...] stellen sicher, dass das Kind
Zugang hat zu Informationen und Material aus einer
Vielfalt nationaler und internationaler Quellen, insbeson-
dere derjenigen, welche die Förderung seines sozialen,
seelischen und sittlichen Wohlergehens sowie seiner
körperlichen und geistigen Gesundheit zum Ziel haben.
Zu diesem Zweck werden die Vertragsstaaten
– die Massenmedien ermutigen, Informationen und

Material zu verbreiten, die für das Kind von sozialem
und kulturellem Nutzen sind und dem Geist des 
Artikels 29 entsprechen; 

– die internationale Zusammenarbeit bei der
Herstellung, beim Austausch und bei der Verbreitung
dieser Informationen und dieses Materials aus einer
Vielfalt nationaler und internationaler kultureller
Quellen fördern;

– die Herstellung und Verbreitung von Kinderbüchern
fördern;

– die Massenmedien ermutigen, den sprachlichen
Bedürfnissen eines Kindes, das einer Minderheit an-
gehört oder Ureinwohner ist, besonders Rechnung zu
tragen [...]

Artikel 18
Die Vertragsstaaten bemühen sich nach besten Kräften,
die Anerkennung des Grundsatzes sicherzustellen, 
dass beide Elternteile gemeinsam für die Erziehung 
und Entwicklung des Kindes verantwortlich sind. Für die
Erziehung und Entwicklung des Kindes sind in erster
Linie die Eltern oder gegebenenfalls der Vormund ver-
antwortlich. Dabei ist das Wohl des Kindes ihr
Grundanliegen. 
Zur Gewährleistung und Förderung der in diesem Über-
einkommen festgelegten Rechte unterstützen die
Vertragsstaaten die Eltern und den Vormund in an-
gemessener Weise bei der Erfüllung ihrer Aufgabe, 
das Kind zu erziehen, und sorgen für den Ausbau von
Institutionen, Einrichtungen und Diensten für die
Betreuung von Kindern.
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maß-
nahmen, um sicherzustellen, dass Kinder berufstätiger
Eltern das Recht haben, die für sie in Betracht kommen-
den Kinderbetreuungsdienste und -einrichtungen zu
nutzen.

Artikel 19 
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetz-
gebungs-, Verwaltungs-, Sozial- und Bildungs-
maßnahmen, um das Kind vor jeder Form körperlicher
oder geistiger Gewaltanwendung, Schadenszufügung
oder Misshandlung, vor Verwahrlosung oder Vernach-
lässigung, vor schlechter Behandlung oder Ausbeutung
einschließlich des sexuellen Missbrauchs zu schützen,
solange es sich in der Obhut der Eltern oder eines
Elternteils, eines Vormunds oder anderen gesetzlichen
Vertreters oder einer anderen Person befindet, die das
Kind betreut. [...]

Artikel 2O
Ein Kind, das vorübergehend oder dauernd aus seiner
familiären Umgebung herausgelöst wird oder dem der
Verbleib in dieser Umgebung im eigenen Interesse nicht
gestattet werden kann, hat Anspruch auf den besonde-
ren Schutz und Beistand des Staates. [...]

Artikel 21
Die Vertragsstaaten, die das System der Adoption aner-
kennen oder zulassen, gewährleisten, dass dem Wohl
des Kindes bei der Adoption die höchste Bedeutung
zugemessen wird [...]

Artikel 22
Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um
sicherzustellen, dass ein Kind, das die Rechtsstellung
eines Flüchtlings begehrt oder nach Maßgabe der anzu-
wendenden Regeln und Verfahren des Völkerrechts oder
des innerstaatlichen Rechts als Flüchtling angesehen
wird, angemessenen Schutz und humanitäre Hilfe bei
der Wahrnehmung der Rechte erhält [...]

Artikel 23
Die Vertragsstaaten erkennen an, dass ein geistig oder
körperlich behindertes Kind ein erfülltes und menschen-
würdiges Leben unter Bedingungen führen soll, welche
die Würde des Kindes wahren, seine Selbständigkeit
fördern und seine aktive Teilnahme am Leben der
Gemeinschaft erleichtern.
Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des behinderten
Kindes auf besondere Betreuung an [...] 

Artikel 24
Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf
das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit an sowie
auf Inanspruchnahme von Einrichtungen zur Behandlung
von Krankheiten und zur Wiederherstellung der
Gesundheit. Die Vertragsstaaten bemühen sich sicher-
zustellen, dass keinem Kind das Recht auf Zugang zu
derartigen Gesundheitsdiensten vorenthalten wird.
Die Vertragsstaaten bemühen sich, die volle Verwirk-
lichung dieses Rechts sicherzustellen, und treffen ins-
besondere geeignete Maßnahmen, um
die Säuglings- und Kindersterblichkeit zu verringern; 
sicherzustellen, dass alle Kinder die notwendige ärzt-
liche Hilfe und Gesundheitsfürsorge erhalten, wobei
besonderer Nachdruck auf den Ausbau der gesundheit-
lichen Grundversorgung gelegt wird; 
Krankheiten sowie Unter- und Fehlernährung auch im
Rahmen der gesundheitlichen Grundversorgung zu
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bekämpfen, unter anderem durch den Einsatz leicht
zugänglicher Technik und durch die Bereitstellung aus-
reichender vollwertiger Nahrungsmittel und sauberen
Trinkwassers, wobei die Gefahren und Risiken der
Umweltverschmutzung zu berücksichtigen sind [...]
Die Vertragsstaaten treffen alle wirksamen und ge-
eigneten Maßnahmen, um überlieferte Bräuche, 
die für die Gesundheit der Kinder schädlich sind, ab-
zuschaffen. [...]

Artikel 25
Die Vertragsstaaten erkennen an, dass ein Kind, das
von den zuständigen Behörden wegen einer körper-
lichen oder geistigen Erkrankung zur Betreuung, zum
Schutz der Gesundheit oder zur Behandlung unterge-
bracht worden ist, das Recht hat auf eine regelmäßige
Überprüfung der dem Kind gewährten Behandlung
sowie aller anderen Umstände, die für seine
Unterbringung von Belang sind. 

Artikel 26
Die Vertragsstaaten erkennen das Recht jedes Kindes
auf Leistungen der sozialen Sicherheit einschließlich der
Sozialversicherung an [...]

Artikel 27
Die Vertragsstaaten erkennen das Recht jedes Kindes
auf einen seiner körperlichen, geistigen, seelischen,
sittlichen und sozialen Entwicklung angemessenen
Lebensstandard an.
Es ist in erster Linie Aufgabe der Eltern oder anderer 
für das Kind verantwortlicher Personen, im Rahmen
ihrer Fähigkeiten und finanziellen Möglichkeiten die 
für die Entwicklung des Kindes notwendigen Lebens-
bedingungen sicherzustellen. 
Die Vertragsstaaten treffen gemäß ihren innerstaatlichen
Verhältnissen und im Rahmen ihrer Mittel geeignete
Maßnahmen, um den Eltern und anderen für das 
Kind verantwortlichen Personen bei der Verwirklichung
dieses Rechts zu helfen, und sehen bei Bedürftigkeit
materielle Hilfs- und Unterstützungsprogramme ins-
besondere im Hinblick auf Ernährung, Bekleidung und
Wohnung vor. [...]

Artikel 28
Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf
Bildung an; um die Verwirklichung dieses Rechts auf 
der Grundlage der Chancengleichheit fortschreitend zu
erreichen, werden sie insbesonders
– den Besuch der Grundschule für alle zur Pflicht und

unentgeltlich machen; 
– die Entwicklung verschiedener Formen der weiter-

führenden Schulen allgemeinbildender und berufs-
bildender Art fördern, sie allen Kindern verfügbar 
und zugänglich machen und geeignete Maßnahmen
wie die Einführung der Unentgeltlichkeit und die
Bereitstellung finanzieller Unterstützung bei
Bedürftigkeit treffen; 

– allen entsprechend ihren Fähigkeiten den Zugang zu
den Hochschulen mit allen geeigneten Mitteln ermög-
lichen [...]

Die Vertragsstaaten fördern die internationale
Zusammenarbeit im Bildungswesen, insbesondere um

zur Beseitigung von Unwissenheit und Analphabetentum
in der Welt beizutragen und den Zugang zu wissen-
schaftlichen und technischen Kenntnissen und modernen
Unterrichtsmethoden zu erleichtern. Dabei sind die
Bedürfnisse der Entwicklungsländer besonders zu
berücksichtigen.

Artikel 29
Die Vertragsstaaten stimmen darin überein, dass die
Bildung des Kindes darauf gerichtet sein muss,
– die Persönlichkeit, die Begabung und die geistigen

und körperlichen Fähigkeiten des Kindes voll zur
Entfaltung zu bringen; 

– dem Kind Achtung vor den Menschenrechten und
Grundfreiheiten und den in der Charta der Vereinten
Nationen verankerten Grundsätzen zu vermitteln; 

– dem Kind Achtung vor seinen Eltern, seiner kulturellen
Identität, seiner Sprache und seinen kulturellen
Werten, den nationalen Werten des Landes, in dem
es lebt, und gegebenenfalls des Landes, aus dem es
stammt, sowie vor anderen Kulturen als der eigenen
zu vermitteln; 

– das Kind auf ein verantwortungsbewusstes Leben in
einer freien Gesellschaft im Geist der Verständigung,
des Friedens, der Toleranz, der Gleichberechtigung
der Geschlechter und der Freundschaft zwischen allen
Völkern und ethnischen, nationalen und religiösen
Gruppen sowie zu Ureinwohnern vorzubereiten; 

– dem Kind Achtung vor der natürlichen Umwelt zu ver-
mitteln. [...]

Artikel 30
In Staaten, in denen es ethnische, religiöse oder sprach-
liche Minderheiten oder Ureinwohner gibt, darf einem
Kind, das einer solchen Minderheit angehört oder
Ureinwohner ist, nicht das Recht vorenthalten werden,
in Gemeinschaft mit anderen Angehörigen seiner
Gruppe seine eigene Kultur zu pflegen, sich zu seiner
eigenen Religion zu bekennen und sie auszuüben oder
seine eigene Sprache zu verwenden. 

Artikel 31
Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf
Ruhe und Freizeit an, auf Spiel und altersgemäße aktive
Erholung sowie auf freie Teilnahme am kulturellen und
künstlerischen Leben. [...]

Artikel 32
Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes an,
vor wirtschaftlicher Ausbeutung geschützt und nicht zu
einer Arbeit herangezogen zu werden, die Gefahren
mit sich bringen, die Erziehung des Kindes behindern
oder die Gesundheit des Kindes oder seine körperliche,
geistige, seelische, sittliche oder soziale Entwicklung
schädigen könnte. [...]

Artikel 33
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen
[...], um Kinder vor dem unerlaubten Gebrauch von
Suchtstoffen und psychotropen Stoffen [...] zu schützen
[...] 
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Artikel 34
Die Vertragsstaaten verpflichten sich, das Kind vor 
allen Formen sexueller Ausbeutung und sexuellen
Missbrauchs zu schützen. Zu diesem Zweck treffen die
Vertragsstaaten [...] alle geeigneten [...] Maßnahmen,
um zu verhindern, dass Kinder 
– zur Beteiligung an rechtswidrigen sexuellen

Handlungen verleitet oder gezwungen werden;
– für die Prostitution oder andere rechtswidrige sexuelle

Praktiken ausgebeutet werden;
– für pornographische Darbietungen und Darstellungen

ausgebeutet werden.

Artikel 35
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten [...] Maß-
nahmen, um die Entführung und den Verkauf von
Kindern sowie den Handel mit Kindern zu irgendeinem
Zweck und in irgendeiner Form zu verhindern. 

Artikel 36
Die Vertragsstaaten schützen das Kind vor allen sonsti-
gen Formen der Ausbeutung, die das Wohl des Kindes
in irgendeiner Weise beeinträchtigen. 

Artikel 37
Die Vertragsstaaten stellen sicher, 
– dass kein Kind der Folter oder einer anderen grau-

samen, unmenschlichen oder erniedrigenden
Behandlung oder Strafe unterworfen wird. 
Für Straftaten, die von Personen vor Vollendung des
achtzehnten Lebensjahrs begangen worden sind, darf
weder die Todesstrafe noch lebenslange Freiheitsstrafe
ohne die Möglichkeit vorzeitiger Entlassung verhängt
werden;

– dass keinem Kind die Freiheit rechtswidrig oder will-
kürlich entzogen wird. Festnahme, Freiheitsentziehung
oder Freiheitsstrafe darf bei einem Kind im Einklang
mit dem Gesetz nur als letztes Mittel und für die
kürzeste angemessene Zeit angewendet werden [...] 

Artikel 38
[...] Die Vertragsstaaten treffen alle durchführbaren
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Personen, die
das fünfzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
nicht unmittelbar an Feindseligkeiten teilnehmen.
Die Vertragsstaaten nehmen davon Abstand, Personen,
die das fünfzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet
haben, zu ihren Streitkräften einzuziehen. [...]
Im Einklang mit ihren Verpflichtungen nach dem humani-
tären Völkerrecht, die Zivilbevölkerung in bewaffneten
Konflikten zu schützen, treffen die Vertragsstaaten alle
durchführbaren Maßnahmen, um sicherzustellen, dass
von einem bewaffneten Konflikt betroffene Kinder
geschützt und betreut werden.

Artikel 39
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maß-
nahmen, um die physische und psychische Genesung
und die soziale Wiedereingliederung eines Kindes zu
fördern, das Opfer irgendeiner Form von Vernach-
lässigung, Ausbeutung oder Misshandlung, der Folter
oder einer anderen Form grausamer, unmenschlicher

oder erniedrigender Behandlung oder Strafe oder aber
bewaffneter Konflikte geworden ist. [...] 

Artikel 40
Die Vertragsstaaten erkennen das Recht jedes Kindes
an, das der Verletzung der Strafgesetze verdächtigt,
beschuldigt oder überführt wird, in einer Weise be-
handelt zu werden, die das Gefühl des Kindes für die
eigene Würde und den eigenen Wert fördert, seine
Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten
anderer stärkt und das Alter des Kindes sowie die
Notwendigkeit berücksichtigt, seine soziale Wieder-
eingliederung sowie die Übernahme einer konstruktiven
Rolle in der Gesellschaft durch das Kind zu fördern.
Zu diesem Zweck stellen die Vertragsstaaten [...] sicher,
– dass kein Kind wegen Handlungen oder Unter-

lassungen, die zur Zeit ihrer Begehung nach inner-
staatlichem Recht oder Völkerrecht nicht verboten
waren, der Verletzung der Strafgesetze verdächtigt,
beschuldigt oder überführt wird; 

– dass jedes Kind, das einer Verletzung der Straf-
gesetze verdächtigt oder beschuldigt wird, Anspruch
auf folgende Mindestgarantien hat: 

bis zum gesetzlichen Nachweis der Schuld als unschul-
dig zu gelten, 
unverzüglich und unmittelbar über die gegen das Kind
erhobenen Beschuldigungen unterrichtet zu werden,
gegebenenfalls durch seine Eltern oder seinen
Vormund, und einen rechtskundigen oder anderen
geeigneten Beistand zur Vorbereitung und Wahr-
nehmung seiner Verteidigung zu erhalten, seine Sache
unverzüglich durch eine zuständige Behörde oder ein
zuständiges Gericht, die unabhängig und unparteiisch
sind, in einem fairen Verfahren entsprechend dem
Gesetz entscheiden zu lassen [...], 
wenn es einer Verletzung der Strafgesetze überführt ist,
diese Entscheidung und alle als Folge davon verhäng-
ten Maßnahmen durch eine zuständige übergeordnete
Behörde oder ein zuständiges höheres Gericht, die
unabhängig und unparteiisch sind, entsprechend dem
Gesetz nachprüfen zu lassen, 
die unentgeltliche Hinzuziehung eines Dolmetschers zu
verlangen, wenn das Kind die Verhandlungssprache
nicht versteht oder spricht, 
sein Privatleben in allen Verfahrensabschnitten voll
geachtet zu sehen. 
Die Vertragsstaaten [...] 
– legen [...] ein Mindestalter fest, das ein Kind erreicht

haben muss, um als strafmündig angesehen zu
werden, 

– treffen [...], soweit dies angemessen und wünschens-
wert ist, Maßnahmen, um den Fall ohne ein gericht-
liches Verfahren zu regeln [...]
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